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§ 4 KHVG 1994 Ausschlüsse
 KHVG 1994 - Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.11.2023

1. (1)Von der Versicherung dürfen nur ausgeschlossen werden

1. 1.Ersatzansprüche des Eigentümers, des Halters und - bei Vermietung des Fahrzeuges ohne Beistellung

eines Lenkers - des Mieters und der Personen, denen der Mieter das Fahrzeug überläßt, gegen

mitversicherte Personen wegen Sach- oder bloßer Vermögenschäden,

2. 2.Ersatzansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens des versicherten Fahrzeuges,

3. 3.Ersatzansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von mit dem versicherten

Fahrzeug beförderten Sachen mit Ausnahme jener, die mit Willen des Halters beförderte Personen

üblicherweise an sich tragen oder, sofern die Fahrt überwiegend der Personenbeförderung dient, als

Gegenstände des persönlichen Bedarfs mit sich führen; dies gilt nicht für das nicht gewerbsmäßige

Abschleppen betriebsunfähiger Fahrzeuge im Rahmen üblicher Hilfeleistung;

4. 4.Ersatzansprüche aus der Verwendung des versicherten Fahrzeugs, wenn diese Verwendung im

Unfallzeitpunkt nicht seiner Funktion als Beförderungsmittel entspricht, unabhängig von den Merkmalen

des Fahrzeugs und unabhängig von dem Gelände, auf dem das Fahrzeug verwendet wird, und der Tatsache,

ob es sich in Bewegung befindet oder nicht;

5. 5.Ersatzansprüche aus der Verwendung eines Fahrzeugs bei einer kraftfahrsportlichen Veranstaltung und

ihren Trainingsfahrten auf einer für den übrigen Verkehr gesperrten Straße, für die Dauer einer solchen

Veranstaltung (§ 1 Abs. 2 lit. c KFG 1967) oder in den Fällen des § 6 Abs. 4 Z 2 VOEG;

6. 6.Ersatzansprüche, die besonderen Bestimmungen über die Haftung für Nuklearschäden unterliegen.

2. (2)Auf nicht in Abs. 1 angeführte Ausschlußtatbestände kann sich der Versicherer nicht berufen. § 2 Abs. 3 ist

jedoch anzuwenden.
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